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Grümpelturnier 2026 
 

Turnierunterlagen !!! 
 
 
Mannschaft:   
 
 
Was muss ich tun oder wissen? 
 
 
 Die Mannschaftsliste (letzte Seite) ausfüllen und zusammen mit 

50 € Startgebühr vor Turnierbeginn bei der Turnierleitung 
abgeben. 

 Bitte Turnierbestimmungen besonders wegen des erlaubten Schuhwerks 
sorgfältig durchlesen. 

 Jede Mannschaft hat eine Person als Schiedsrichter zu melden, welche 
zwei Vorrunden-Spiele pfeift. Bei Nichteinhaltung gibt es Punktabzug für 
die eigene Mannschaft. 

 Ab der Finalrunde werden die Schiedsrichter von der Turnierleitung 
gestellt. 

 Wir wollen fairen Sport, deshalb wird die Turnierleitung bei 
Unsportlichkeiten und hartem Einsatz rigoros durchgreifen und Spieler 
oder sogar die ganze Mannschaft vom Turnier ausschliessen. 

 Diskussionen mit der Turnierleitung sind zwecklos. 

 

Und nun viel Spass und viel Glück!!! 

Turnierleitung:  Felix Christian 

Vereinsleitung: Sarina Steinhübl, Benjamin Frickmeier,  

Steffen Künze, Tobias Scheuble 
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Turnierbestimmungen „Grümpelturnier Pfingstsportfest“ 

1. Eine Mannschaft besteht aus 5 Feldspielern und dem Torwart. Pro Mannschaft können maximal 12 
Spieler!!! mittels Namensliste angemeldet werden. Nachmeldungen sind nicht erlaubt. 
(Turnierunterlagen letzte Seite). 
Während des Spiels dürfen sich höchstens 2 Aktive gleichzeitig auf dem Spielfeld befinden. 
Als Aktiv gilt, wer am Turniertag (24.05.2026) zwischen 16 und 29 Jahre alt ist und in der 
Saison 2025/2026 für einen Fussballverein mind. ein Pflichtspiel absolviert hat! 

2. Die Spieldauer beträgt 12 Minuten, nach 6 Minuten werden die Seiten gewechselt (Zeit läuft weiter!!) 
und das Spiel wird mit neuem Anspiel fortgesetzt. 

3. Die auf dem Spielplan zuerst genannte Mannschaft spielt auf der Schlüchtseitigen Spielhälfte in 
Richtung Hang und hat in der ersten Hälfte Anspiel. Platz 1 ist auf der Vereinsheim-Seite, Platz 2 auf 
der Bruckhaus-Seite. 

4. Es sind ausschliesslich Turnschuhe mit glatter Sohle oder Tausendfüssler erlaubt. Jegliche 
Art von Fussballschuhen mit Stollen oder Noppen sowie Kunstrasenschuhe sind nicht 
erlaubt.(Siehe Bilder) Ein Verstoss kann bei Protest zum nachträglichen Verlust von Punkten 
resp. zur Disqualifikation für das gesamte Turnier führen. 

5. Innerhalb jeder Gruppe spielt Jeder gegen Jeden. Es gelten die allgemeinen Regeln des Süd-
deutschen Fussballverbandes sowie des DFB. 
Ausnahme: Abseits- und Rückpassregel sind aufgehoben und werden nicht geahndet. 
Bei Punktgleichheit entscheidet die Tordifferenz, bei gleicher Tordifferenz die grössere Anzahl 
erzielter Tore. Besteht auch dabei Gleichheit, wird das Spiel mittels Neunmeterschiessen 
entschieden. 

6. Für das Neunmeterschiessen müssen 5 verschiedene Spieler antreten. Sollte nach 5 Versuchen kein 
Sieger feststehen wird bis zur endgültigen Entscheidung abwechselnd geschossen. 

7. Die Namenslisten der Mannschaften müssen vor Turnierbeginn bei der Turnierleitung abgegeben 
werden und der Turniereinsatz von 50,- € in bar bezahlt werden. 
Im Falle eines Verstosses behält sich die Turnierleitung einen Ausschluss der Mannschaft vor. 

8. Eine Sportunfallversicherung für die Teilnehmer des Grümpelturniers besteht nicht. 

9. Bei Wetterverhältnissen, die eine Gefährdung der Gesundheit der Spieler darstellen behält sich die 
Turnierleitung vor, die Spiele mittels Neunmeterschiessen zu entscheiden oder im schlimmsten Fall 
das Turnier abzubrechen. Ein Rückgabeanspruch für die Turniergebühr besteht grundsätzlich nicht, 
in letzter Instanz entscheidet die Turnierleitung darüber. 

10. Bei Unklarheiten oder Unstimmigkeiten während des Turniers hat die Turnierleitung immer das letzte 
und endgültige Entscheidungsrecht. 
Schiedsrichterentscheidungen sind Tatsachenentscheidungen und werden in keinem Fall 
zurückgenommen, es kann auch nicht dagegen Protest eingelegt werden. 
Für das Einreichen eines Protestes bei der Turnierleitung sind immer 50,- € Protestgebühr vorgängig 
zu entrichten. 
Die Beweislast für den Protest liegt beim Protestierenden. Kann der Beweis nicht erbracht werden 
wird der Protest abgewiesen. Bei abgewiesenem Protest wird die Protestgebühr nicht 
zurückerstattet. 

11. Schadenersatzforderungen an den Veranstalter oder Vertreter des Veranstalters sind in keinem Fall 
möglich. 

12. Mit der Anmeldung der Mannschaft anerkennen alle Zugehörigen zur Mannschaft die 
Turnierbestimmungen vollumfänglich an. 
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Erlaubt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nicht erlaubt: 
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Mannschaftsliste 
 
Mannschaft:   
 

Schiedsrichter:                                                     
 

 

 

 Name Vorname Geb.-Datum 
Aktiv- 

Spieler 
nicht 
aktiv 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      


